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Newsletter 4 | PIM Gold GmbH  

 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens / Gläubigerversammlung / 

Forderungsanmeldung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir melden uns heute bei Ihnen mit Neuigkeiten in Bezug auf die PIM Gold GmbH 

zurück. 

 

 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

 

Zur Überzeugung des Gerichts steht fest, dass die Gesellschaft zahlungsunfähig und 

überschuldet ist. Daher wurde am 01.12.2019 das Insolvenzverfahren eröffnet. Zum 

Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Renald Metoja, c/o Eisner 

Rechtsanwälte GmbH, Josef-Schmitt-Straße 10, 97922 Lauda-Königshofen, bestellt, 

der auch schon als vorläufiger Insolvenzverwalter agiert hat. Der Gesellschaft wurde 

die Verfügung über ihr gegenwärtiges und zukünftiges Vermögen für die Dauer des 

Insolvenzverfahrens verboten und dem Insolvenzverwalter übertragen. Es wurde ein 

Gläubigerausschuss eingesetzt, in dem auch Herr RA Daniel Vos von der Kanzlei 

RAe Theuer & Vos, Grüneburgweg 113, 60323 Frankfurt, als Vertreter der SdK sitzt.  

 

Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen Anhaltspunkte dafür, dass ein 

Schneeballsystem betrieben wurde. Mit dem Geld neuer Kunden wurden anscheinend 

Vertriebsprovisionen gezahlt und Altkunden ausgezahlt. Neues Gold für die Kunden 

wurde hingegen nicht wie vereinbart gekauft. Offenbar hat das Unternehmen von 

Anlegern ca. 150 Million Euro für den Kauf von rund 3,4 Tonnen Gold eingesammelt 

und Anlegern eine zusätzliche Rendite versprochen, wenn das Edelmetall bei PIM 

Gold eingelagert wird. Aktuell besteht ein krasses Missverhältnis zwischen Soll- und 

Istbestand an Gold.  

 

 

Gläubigerversammlung am 28.02.2020, 10 Uhr 

 

Zudem findet am 28.02.2020, 10 Uhr, die Gläubigerversammlung am Amtsgericht 

Offenbach am Main, Kaiserstraße 16-18 (Gebäude K16), 63065 Offenbach am Main, 

statt. Zu diesem Termin sind alle Gläubiger der Gesellschaft stimm- und 

teilnahmeberechtigt. Dort stellt der Insolvenzverwalter auch seinen Bericht vor. Die 

SdK wird voraussichtlich eine kostenlose Stimmrechtsvertretung anbieten. Weitere 

Details hierzu teilen wir Ihnen rechtzeitig vor der Versammlung mit.  

 

 

 

Forderungsanmeldung 
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Die Gläubiger wurden aufgefordert, Ihre Forderung bei dem Insolvenzverwalter 

(nicht bei der SdK!) schriftlich bis zum 31.12.2019 anzumelden. Es handelt sich hier 

aber nicht um eine Ausschlussfrist. Vielmehr werden auch spätere 

Forderungsanmeldungen noch berücksichtigt, es kann jedoch sein, dass dann eine 

geringe Gebühr (üblicherweise 20 €) anfällt. Die Gläubiger haben bereits vom 

Insolvenzverwalter ein Standardformular zur Forderungsanmeldung erhalten.  

 

Zu berücksichtigen ist, dass unklar ist, ob PIM Gold das jeweilige Gold überhaupt 

beschafft hat. Eigentumsrechte werden daher aus unserer Sicht nur sehr schwer 

nachweisbar sein. Aus unserer Sicht sollte daher als Forderung der Goldkurs zum 

Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung in Höhe von 42,72 Euro je Gramm Feingold 

angesetzt werden. Wenn Sie also z.B. 100 Gramm Gold gekauft haben, wäre 

entsprechend einer Forderung von 4.272 Euro anzusetzen.  

 

Bitte sehen Sie es uns nach, dass wir für Fragen nur unseren Mitgliedern unter  

info@sdk.org oder 089 / 2020846-0 zur Verfügung stehen können.  

 

München, den 23.12.2019  

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
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